
 

EINE TELEFONISCHE TERMINVEREINBARUNG ERSPART IHNEN BEI VORSPRACHEN WARTEZEITEN 
Amtsstunden: Montag- Freitag 8.00-12.00 Uhr 

Bankverbindung: RAIBA Oberes Lavanttal, IBAN  AT18 3949 1000 0011 1005; BIC  RZKTAT2K491 

--- 

Betreff:  „Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 8 t Gesamtgewicht  
    während der jährlichen Tauwetterperiode“ 
    Anbringen von Verkehrszeichen 
 
 
Auf Grund des vorherrschenden Tauwetters ist es zur Hintanhaltung einer Gefährdung 
der Straßenbenützer erforderlich, auf Straßen- und Wegen im Verwaltungsbereich der 
Gemeinde Preitenegg. eine Gewichtsbeschränkung für Fahrzeuge mit über 8 Tonnen 
Gesamtgewicht zu verfügen. 
Die betroffenen Straßenzüge sind nur mit einer geringen Frostschutzschichte 
ausgebaut, auch die Asphaltbeläge weisen nicht die entsprechende Stärke auf (max. 
ca. 8 cm) und sind zum Teil bereits brüchig.  
 
Die Verkehrsbeschränkungen werden in Anwendung der Bestimmungen des § 44b der 
Straßenverkehrsordnung 1960 i.d.g.F. ab 24. Februar 2025 auf folgenden Straßen- 
und Wegen im Gemeindegebiet von Preitenegg verfügt und treten mit Anbringung der 
Verkehrszeichen gem. § 52 Ziff. 9c StVO „Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 8 t 
Gesamtgewicht“ und der Zusatztafel „Verkehrsbeschränkung infolge Tauwetter“ 
in Kraft: 
 
1. Auerlinger Gemeindestraße Ost und West 

2.  Aserlestraße 

3. Friedhofstraße 

4. Grünbauerstraße 

5. Hebalmsiedlungsstraße 

6. Herksiedlungsstraße Nord und Süd 

7. Höflerbergstraße 

8. Kirchweg 

9. Kleinpreitenegger Straße 

10. Montansiedlungsstraße 

Zahl: 612/2025 Telefon:            04354-2311-12 

(Bei Eingaben bitte Geschäftszahl anführen) Fax:                  04354-2311-22 

Gemeinde Preitenegg, 9451 Preitenegg 5 e-mail:              werner.dohr@ktn.gde.at 

 Auskünfte:        Ing. Werner DOHR 

Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg  

Verkehrswessen  

Am Weiher 5/6  

9400 Wolfsberg Preitenegg, am  18.02.2025 
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11. Ober- und Unterauerlinger Straße 

12. Oberauerlinger Straße 

13. Oldtimer Verbindungsstraße 

14. Rafflingstraße Nord und Süd 

15. Rechenbergstraße 

16. Riedelmühlstraße 

17. Sonnensiedlungsstraße 

18. Sportplatzstraße 

19. Theklagraben Verbindungsstraße 

 
 
Von der verfügten Gewichtsbeschränkung sind ausgenommen: 
 
a) Einsatzfahrzeuge (§ 26 der StVO 1960) und Fahrzeuge des Straßendienstes und 

der Müllabfuhr (§ 27 StVO). 
b) Fahrzeuge des Österreichischen Bundesheeres. 
c) Einsatzfahrzeuge der Elektrizitätsgesellschaften und der Telegraphenbauämter, 

jedoch nur für Fahrten zur Behebung von Störungen des Versorgungsnetzes. 
d) Fahrzeuge der Post- und Telekom Austria, jedoch nur für Fahrten zur Durchführung 

von Entstörungsdiensten am öffentlichen Versorgungsnetz. 
e) Frischmilchtransporte der Molkereien. 
f) Fahrzeuge der Tierkörperentsorgungs GesmbH. 
g) Die fahrplanmäßigen Kurswagen der Postverwaltung, der ÖBB und der Privatlinien, 

soweit sie der Beförderung von Personen dienen. 
 
Diese Fahrten sind jedoch auf besonders aufgeweichten Straßenzügen einzustellen 
oder zumindest soweit als möglich einzuschränken bzw. mit verminderter 
Geschwindigkeit durchzuführen. 
 
Die Lenker solcher Fahrzeuge sind verpflichtet, durch vorsichtiges Fahren die Straße 
möglichst zu schonen und ausgefahrene Spurrinnen zu meiden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bürgermeister 

 
 

i.A. Ing. Werner Dohr 
Ergeht per E-Mail an: 
Polizeiinspektion Preitenegg 
PI-K-Preitenegg@polizei.gv.at 
Stadtgemeinde Wolfsberg /Abt. Straßen 
stadt@wolfsberg.at 
Stadtgemeinde Bad St. Leonhard / Abt. Straßen 
bad-st-leonhard@ktn.gde.at 
Marktgemeinde Reichenfels 
reichenfels@ktn.gde.at 
BH-Wolfsberg, Verkehrsrecht 
bhwo.verkehr@ktn.gv.at 
Straßenmeisterei Wolfsberg 
abt9.wolfsberg@ktn.gv.at 
manfred.gaber@ktn.gv.at 
Leitung des Wirtschaftshofes 
Zum Akt 
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